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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken.

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Der Beschwerdeführer hält nach wie vor an der von ihm behaupteten eritreischen
Staatsangehörigkeit fest. Er bestreitet, sich widersprochen zu haben oder aus Äthiopien zu
stammen, und hält an der Glaubhaftigkeit und Asylrelevanz seiner Vorbringen fest. Im
Asylverfahren gilt gemäss Art. 12 VwVG in Verbindung mit Art. 6 AsylG, dass der
Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist. Diese behördliche Untersuchungspflicht
wird im Asylverfahren insbesondere durch Art. 8 Abs. 1 Bst. a AsylG eingeschränkt,
wonach Asylsuchende im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gehalten sind, ihre Identität
offenzulegen. Die Staatsangehörigkeit fällt als Begriffselement der Identität im Sinne von
Art. 1a Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) unter
diese Offenlegungspflicht. Sie muss in jedem Asylverfahren erstellt werden. Dies ergibt
sich einerseits aus der systematischen Stellung von Art. 8 AsylG und andererseits aus dem
Zweck des Asylverfahrens, das der Ermittlung von Verfolgung beziehungsweise von
Wegweisungshindernissen mit Bezug auf einen konkreten Heimatstaat dient. Ein
Asylverfahren kann nicht sinnvoll geführt werden, wenn die Asylsuchenden ihre
Staatsangehörigkeit nicht offen legen beziehungsweise durch die Verheimlichung und
Verschleierung der wahren Herkunft wird auch die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft der
betreffenden Person in Bezug auf ihr effektives Heimatland verunmöglicht (vgl.
Entscheidungen und Mitteilungen der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission
[EMARK] 2005 Nr. 8 E. 3.1 S. 76 f.). Dabei trägt nach der Bestimmung von Art. 8 ZGB,
die als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht Anwendung findet, die
asylsuchende Person die Beweislast und damit die Folgen der Beweislosigkeit. Mit Bezug
auf das Beweismass ist von der allgemeinen Regel von Art. 7 AsylG auszugehen, das heisst,
die behauptete Staatsangehörigkeit muss zumindest glaubhaft erscheinen (vgl. EMARK
2004 Nr. 30 E. 5).

E. 5.2
Das Gericht ist mit der Vorinstanz der Auffassung, dass der Beschwerdeführer die
Mitwirkungspflicht in nicht entschuldbarer Weise verletzt hat und dadurch den Behörden
nähere Abklärungen und eine Rückschaffung in seinen tatsächlichen Heimatstaat
verunmöglicht. Der Beschwerdeführer wurde zu Beginn der Kurzbefragung sowie der
beiden Anhörung auf seine Mitwirkungspflicht und die Folgen bei ungenauen,
lückenhaften, widersprüchlichen oder falschen Angaben aufmerksam gemacht (vgl. A4/11



S. 2, A19/19 S. 2 sowie A22/28 S. 2). Es ist sodann dem SEM zuzustimmen, dass seine
Herkunft aus Eritrea nicht als glaubhaft erscheint, wobei zur Vermeidung von
Wiederholungen vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen
Verfügung zu verweisen ist. Die Beschwerdevorbringen sowie die auf Beschwerdeeben
eingereichte Kopie seines Flüchtlingsausweises des COR ändern sodann an dieser
Einschätzung nichts, zumal Kopien leicht manipulierbar sind und deshalb im Asylverfahren
nur eine geringe Beweiskraft aufweisen. Vielmehr ist auf die bereits in der
Zwischenverfügung vom 14. März 2016 zitierte Praxis des Bundesverwaltungsgerichts
hinzuweisen (vgl. vorstehend Bst. E.c). Die Ausführungen auf Beschwerdeebene zur
angeblichen Herkunft aus Eritrea vermögen sodann - auch im Hinblick auf die gemachten
Ausführungen in den Befragungen - nicht zu überzeugen. Der Verweis auf seine fehlende
Schulbildung und der Hinweis, er sei Analphabet vermögen ebenfalls nicht zu überzeugen,
zumal auch von einem Analphabeten erwartet werden kann, wahrheitsgemässe Aussagen zu
machen.

E. 5.3
Überzeugende Ausführungen hinsichtlich seiner Bemühungen zur Beschaffung von
Identitätsdokumenten brachte der Beschwerdeführer nicht an. Es ist aufgrund der Akten
vielmehr davon auszugehen, dass er die Asylbehörden bewusst in Bezug auf seine
tatsächliche Herkunft im Dunkeln lassen will.

E. 5.4
Nach dem Gesagten hat der Beschwerdeführer in Verletzung seiner Mitwirkungspflicht
seine Identität bis heute nicht offengelegt. Diese steht demnach weiterhin nicht fest,
weshalb er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt und sein Asylgesuch abzuweisen ist.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Vollzugs (Art. 44 AsylG
i.V.m. Art. 83 AuG) sind grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen. Diese
Untersuchungspflicht findet jedoch nach Treu und Glauben ihre Grenzen an der
Mitwirkungspflicht der beschwerdeführenden Person (Art. 8 AsylG), die im Übrigen auch
die Substanziierungslast trägt (Art. 7 AsylG), und es kann nicht Sache der Asylbehörden
sein, nach allfälligen Wegweisungshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu
forschen. Mit dem Vorenthalten von Informationen und dem Fehlen jeglicher Bemühungen,
Ausweispapiere oder Beweismittel zu beschaffen, die seine Identität, Herkunft und
Vorbringen beweisen könnten, ist der Beschwerdeführer selber dafür verantwortlich,



weshalb sich die Vorinstanz und nun auch das Gericht mit den Fragen der Wegweisung und
deren Vollzugs nur in grundsätzlicher Hinsicht beziehungsweise gemäss vorliegenden
Ausführungen befassen. Er entzieht mit seinem Verhalten die für genauere Abklärungen
erforderliche Grundlage. Es ist nicht Sache des Gerichts, sich diesbezüglich in
Mutmassungen und Spekulationen zu ergehen. Der Beschwerdeführer hat deshalb die
Folgen seiner von ihm nicht rechtsgenüglich nachgewiesenen wahren Identität und
Herkunft zu tragen, indem vermutungsweise davon auszugehen ist, es würden einer
Wegweisung in den tatsächlichen Heimatstaat keine landes- oder völkerrechtlichen
Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG in Verbindung mit Art. 83 Abs. 2-4 AuG
(vgl. EMARK 2005 Nr. 1 E. 3.2.2. S. 4 f.) entgegenstehen.

E. 7.2
Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich die für eine Rückkehr allenfalls benötigten
Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb
der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist.

E. 7.3
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9
Dem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist nicht stattzugeben,
weil die Begehren als aussichtslos zu erachten waren (Art. 65 Abs. 1 VwVG). Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs.
1 VwVG), und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Der am 18. März 2016 geleistete Kostenvorschuss in derselben
Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. (Dispositiv nächste Seite)
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